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Protokoll der Gemeinderatssitzung  v. 19.12.2014    Zahl: 1971-0/2014 

 

        Zahl: 1971-0/2014 

 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 

 

aufgenommen am Freitag, dem 19.12.2014 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 

 
Anwesend:  

 

Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 

 

Anwesende:  Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 157  

Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 

Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc, 9135 Bad Eisenkappel 59  

   Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel  

Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 

Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 

Paul Bevc; 9135 Lobnik 

Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 

Josef Orasche, 9135 Leppen 34 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Franz Kummer;9133 Zauchen  

Richard Županc, 9135 Vellach 45 

Hans Georg Lopar; 9135 Vellach 61 

Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48 (ab 16:50 Uhr) 

Roman Wutte, 9135 Vellach 92 

Florian Schupanz; 9135 Ebriach 82 

Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4   

 
 

Entschuldigt abwesend: Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 

           Martina Hiessberger; 9135 Vellach 59 

 

Ersatz: Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74  

   Florian Schupanz; 9135 Ebriach 82 

 
 

Sitzungsbeginn: 16.30 Uhr 
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Tagesordnung/dnevni red: 
 

1.   Bestellung der Protokollprüfer 
    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

2.    Kärnten Solar; Vereinbarung  
   Berichterstatterin: Vizebgmin. Elisabeth Lobnik Bakk. 

3.   Finanzierungsplan Katastrophenschäden 2014 
    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

4.   Voranschlag 2015 und mittelfristiger Finanzplan 
    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

    5.   Stellenplan 2015  
    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

6.   Mitteilung der Strukturkosten „Volksschule gem. § 102 Abs.  2K-AGO“  
    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

7.   Kundmachung Gebühren lt. Indexanpassung 
    Berichterstatter: GV Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc 

    8.   Kassenprüfung v. 27.11.2014 
         Berichterstatter: GR Franz Kummer 

9.   Verordnung; Übernahme in das öffentliche Gut 
                 Berichterstatterin: Vizebgmin. Elisabeth Lobnik Bakk. 

10. Verordnung Rechberg; „Zonenbeschränkung 30“ 
                 Berichterstatterin: Vizebgmin. Elisabeth Lobnik Bakk. 

 

 
 

Vor Eingang in die Tagesordnung bringt der Bürgermeister zwei Punkte zur Diskussion.  

 

a) Er dankt für die Sammlung der Unterschriften für den Erhalt der Hausapotheke 

und bedankt sich bei der Gemeinderätin Pircer Evelin für Ihre Unterstützung und 

Vorsprache bei der Gesundheitsministerin.  
 

b) Betreffend der Widmung in Remschenig übt der Bürgermeister Kritik wegen der 

Ablehnung im Land an SPÖ und Grüne, die im Beirat die Widmung abgelehnt 

haben. Das Bemühen der Gemeinde wird so zunichte gemacht. Der Bürgermeister 

bittet alle Fraktionen um Unterstützung 

 

GR. Stefan Merkač: Ja, die Grünen haben im Beirat dagegen gestimmt. Dies lag an der 

fehlenden Kommunikation. Habe mich aber inzwischen intensiv eingesetzt.  
 

GR. Franz Kummer: Landesrat Benger versprach alles zu unternehmen, um diesen 

Antrag zu unterstützen.  
 

GR. Evelin Pircer: Bin bezüglich Apotheke weiterhin am Ball. Was die Widmung betrifft, 

glaube ich, lag der Fehler damals anlässlich des Beschlusses des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes beim Gemeinderat. Dieses war nämlich die Grundlage für die 

Ablehnung.  
 

Vizebgm: Elisabeth Lobnik: Der Beirat hat sich an das örtliche Entwicklungskonzept zu 

halten. Dieses zeigt ja die Intentionen der Gemeinde. Wir haben da einen Fehler gemacht 
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und müssen nun Wege suchen um diese zu korrigieren. Wir sollen alle in allen Ebenen 

intervenieren und die Position der Gemeinde gut darstellen.  
 

Bgm: Franz Josef Smrtnik: War bei den Gesprächen vor dem Beschluss des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes oft dabei. Änderungen waren schon damals nicht möglich. Wir 

müssen für jeden Bürger in Eisenkappel kämpfen.  
 

GR. Dr. Andreas Jerlich: Warum hast du damals deine Bedenken nicht dem Gemeinderat 

mitgeteilt. Der Gemeinderat hätte dich sicher unterstützt.  
 

Bgm. Franz Josef Smrtnik: Muss zugeben, dass ich damals noch unerfahren war. Es war 

ja ganz am Anfang meiner Periode.  
 

 
 

1. Bestellung des Protokollprüfers 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung wären Herr Michael Arbeitstein und Herr 

Richard Zupanc zu bestellen. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

2. Kärnten Solar – Vereinbarung 
Berichterstatter

in 
: Vizbgm

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat sich in seiner letzten 

Gemeinderatsitzung mit diesem Thema befasst. Dieser Punkt wurde bis zur nächsten 

Sitzung zurück gestellt.  
 

Bemängelt wurde, dass es bereits Inhalte auf der Homepage von Kärnten Solar gibt, und 

die Gemeindepolitik nicht eingebunden war. Ebenso bemängelt wurde, dass das 

Mietangebot nicht von einem Juristen begutachtet wurde, zumal der Vertrag doch sehr 

langfristig ist.  
 

Mittlerweile hat GR Dr. Merkač den Vertrag von einem Juristen der Landesregierung 

sichten lassen und in kleinen Bereichen korrigiert. Nicht enthalten ist die Wertanpassung. 

Hier wird von Kärnten Solar eine solche nicht angeboten, zumal die Erträge auf die 

gesamte Laufzeit auch fixiert sind und keiner Wertanpassung unterliegen. Es werden aber 

zwei Alternativen angeboten. Die erste ist eine Gesamtzahlung der Miete für die Laufzeit 

von 13 Jahren und die zweite wäre eine Einbringung dieser als Beteiligung, die der 

Gemeinde zusätzlich noch die Zinsen bringen würde.  
 

Nach Ende der Laufzeit ist derzeit ein Abmontieren der Anlage vom Mieter vorgesehen. 

Sollte jedoch die Gemeinde Interesse an einer Verlängerung der Miete haben bzw. die 

Anlage selbst weiter betreiben wollen, so gilt diese Option sowieso, weil sich die 

Mieterin das Abmontieren erspart und eine Weiterverwendung von 18 Jahre alten 

Komponenten auf einem anderen Dach sicherlich nicht mehr wirtschaftlich sein wird.  
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Herr Dr. Jaindl wurde zur Sitzung des Gemeindevorstandes eingeladen, damit die noch 

offenen Fragen geklärt werden konnten.  

 

 
 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehendes Mietangebot beschließen.  
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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3. Finanzierungsplan – Katastrophenschäden 2014 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 
 
 
 

Im Jahr 2014 sind leider wieder etliche Katastrophenschadensfälle zu verzeichnen 

gewesen. So gibt es bei der Auffahrt zu den Obirhöhlen eine ganze Reihe von starken 

Setzungen, die durch die außertourlichen Regenfälle entstanden sind. In Lobnig, im 

Bereich der Breznikkeusche gab es im September eine Überschwemmung, die die 

Lobnigerstraße auf einer Länge von 500 m vermurt hat. Der Durchlass des kleinen 

Baches wurde völlig zerstört und musste erneuert werden. Auch im Bereich des 

Quellschutzgebietes der neuen Quelle gab es einen Steinschlag, der zum Schutz der 

Quelle sofort beseitigt werden musste.  

 

Es sind noch nicht alle Kostenschätzungen vorhanden. Der Schaden wird aber sicher 

mehr als € 30.000,00 betragen.  

 

Von Seiten der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wurde an die Gemeindeabteilung 

ein Ansuchen gestellt, die von der Gemeinde eingesetzten Bedarfszuweisungen für die 

Miete des neuen Bildungszentrums zu erlassen, zumal die Gemeinde ja so neben den 

Investitionskosten nochmals über die Miete den Bau finanzieren müsste. Dieses 

Ansuchen wurde auch in einem persönlichen Gespräch bei Dr. Sturm bekräftigt. Von 

Seiten der Gemeindeabteilung wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde auf jeden 

Fall die 25 % Eigenleistung einbringen muss. Daraus ist für 2014 eine Zusage in der 

Höhe von € 15.000,00 entstanden. Somit wären innerhalb des Rahmens für 2014 noch 

Bedarfszuweisungen in der Höhe von € 15.000,00 zur Verfügung. 

 

 

Nachdem die Kosten für die Katastrophenschäden auf jeden Fall anfallen werden, 

müssten die freien Bedarfszuweisungen auch für diese Kosten herangezogen werden. 

Zudem könnten damit die Mittel aus dem Katastrophenfonds mit 50 % beansprucht 

werden. Somit wären zumindest € 30.000,00 ausfinanziert. Sollte dies nicht ausreichen, 

so müssten im nächsten Jahr die restlichen Mittel innerhalb des Rahmens dafür 

herangezogen werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Finanzierungsplan beschließen.  
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A) INVESTITIONSAUFWAND 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Instandsetzung der Katastrophenschäden 30.000 15 15       0       0       0 

Gesamtsumme: 30.000 15 15 0 0 0 

 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Bedarfszuweisungen 15.000 15 0 0 0 0 

Katastrophenfondsmittel 15.000 0 15 0 0 0 

Gesamtkosten 30.000 15 15 0 0 0 

 

C) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 

 

Bei diesem Projekt entstehen keinerlei Folgekosten. 
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen 
 

 
 

4. Voranschlag 2015 und mittelfristiger Finanzplan  
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2015 sowie der mittelfristige Finanzplan für die 

Jahre 2015 bis 2019 wurde im Einvernehmen mit dem Finanzreferenten von der 

Amtsleitung und der Finanzverwaltung erstellt und am 04.12.2014 von den 

Gemeinderevisoren im Sitzungssaal der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

begutachtet.  

 

Mit folgenden Zahlen schließt der Entwurf ab: 

 

 1. Ordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  € 5.199.900,00 

 Summe der Ausgaben  € 5.199.900,00 

 Überschuss/Abgang  €         0,00 

 

 2. Außerordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  €    711.200,00 

 Summe der Ausgaben    €    711.200,00 

 Überschuss/Abgang   €                0,00 
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Vor der Begutachtung durch die Revision schloss der Entwurf mit einem Sollabgang in 

der Höhe von € 612.600,00 ab. Durch Erhöhungen von Einnahmen im Bereich der 

Kommunalsteuer und der Rückersätze der sozialen Wohlfahrt sowie der 

Finanzzuweisung nach § 21 FAG konnte der Abgang um € 21.800,00 vermindert werden.  

 

Da vor der Begutachtung die Höhe des Gemeindefinanzausgleiches noch nicht bekannt 

war, wurde dieser im Ausmaß von € 167.300,00 eingebaut. Neu im heurigen Budget ist 

auch die Post „Bevölkerungsausgleich“ in der Höhe von € 143.800,00, welcher aber im 

Vorjahr im Gemeindefinanzausgleich enthalten war.    

 

Auch die Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung fiel geringer als angenommen aus 

und vermindert somit den Abgang.  

 

Der Differenzbetrag in der Höhe von € 19.200,00 wurde lediglich durch Reduzierungen 

im Bereich der freiwilligen Leistungen und Streichungen von Investitionen erzielt. 

 

Bei den freiwilligen Leistungen werden nach wie vor 4% der Ausgaben des ordentlichen 

Haushaltes toleriert. Zu den freiwilligen Leistungen zählen Bereiche der Sport- und 

Kulturförderung, Förderung der Musikpflege, die Abgangsdeckung des Freibades, sowie 

die Förderungen der Land- und Forstwirtschaft und der Energiewirtschaft.  

Auch bei den freiwilligen Feuerwehren ist der über dem Kärnten Schnitt liegende Betrag 

als freiwillige Leistung zu sehen und musste im Ausmaß von € 1.500,00 gekürzt werden.  

 

Für die Investitionen wird nur 1% der Ausgaben des ordentlichen Haushaltes genehmigt. 

Somit mussten leider auch in diesem Bereich Anpassungen vorgenommen werden.  

 

Trotz der oben angeführten Maßnahmen verbleibt der Gemeinde ein Abgang in der Höhe 

von € 237.400,00, welcher nur durch die Abgangsdeckung bewältigt werden kann.   

 

Die Gebührenhaushalte können durchwegs ausgeglichen erstellt werden und belasten 

somit nicht den ordentlichen Haushalt.  

 

Im Bereich des außerordentlichen Haushaltes werden teilweise noch nicht 

abgeschlossene Vorhaben aus dem Jahre 2014 übertragen. Die restlichen Vorhaben bzw. 

neue Vorhaben werden mittels 1. Nachtragsvoranschlages nach Vorlage des 

Rechnungsabschlusses ins Budget integriert.  

 

Anbei wird dem Gemeinderat eine Aufstellung der Einnahmen bzw. Ausgaben des 

ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes für die Jahre 2015-2019 zur Kenntnis 

gebracht, wobei diese Aufstellung auch einen Bestandteil des Voranschlages bildet und 

jeder Fraktion übermittelt wurde. 
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Mittelfristiger Finanzplan 2015 – 2019 
 

Ordentlicher Haushalt 
 

Summe der Einnahmen 2015 € 5.199.900,00 

Summe der Ausgaben 2015 € 5.199.900,00 

Überschuss/Abgang  €               0,00 

 

Summe der Einnahmen 2016 € 4.518.300,00 

Summe der Ausgaben 2016 € 5.120.800,00 

Abgang  €    602.500,00- 

 

Summe der Einnahmen 2017 € 4.530.700,00 

Summe der Ausgaben 2017 € 5.131.700,00 

Abgang  €    601.000,00- 

 

Summe der Einnahmen 2018 € 4.547.500,00 

Summe der Ausgaben 2018 € 5.196.800,00 

Abgang  €    649.300,00- 

 

Summe der Einnahmen 2019 € 4.581.200,00 

Summe der Ausgaben 2019 € 5.226.400,00 

Abgang  €    645.200,00- 

 

Außerordentlicher Haushalt 
 

Summe der Einnahmen 2015 €    711.200,00 

Summe der Ausgaben 2015 €    711.200,00 

Überschuss/Abgang                  0,00 

 

Summe der Einnahmen 2016 €     60.800,00 

Summe der Ausgaben 2016 €     60.800,00 

Überschuss/Abgang                 0,00 

 

Summe der Einnahmen 2017 €    31.000,00 

Summe der Ausgaben 2017 €    31.000,00 

Überschuss/Abgang                0,00 

 

Summe der Einnahmen 2018 €    31.000,00 

Summe der Ausgaben 2018 €    31.000,00 

Überschuss/Abgang                0,00 

 

Summe der Einnahmen 2019 €    31.000,00 

Summe der Ausgaben 2019 €    31.000,00 

Überschuss/Abgang                0,00 
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VERORDNUNG 

 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß den Bestimmungen des § 86 der 

Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 66/1998, wie folgt festgestellt: 

 

§ 1 

Voranschlagsbeträge 

 

Die Voranschlagsbeträge werden nach den Postenverzeichnissen für den ordentlichen 

und außerordentlichen Haushalt mit folgenden Gesamtsummen festgestellt: 

 

 1. Ordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  € 5.199.900,00 

 Summe der Ausgaben  € 5.199.900,00 

 Überschuss/Abgang  €                0,00 

     

 2. Außerordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  €    711.200,00 

 Summe der Ausgaben    €    711.200,00 

 Überschuss – Abgang  €                0,00 

  

 3. Gesamtsummen 

 Summe der Einnahmen     € 5.911.100,00 

 Summe der Ausgaben  € 5.911.100,00 

 Überschuss/Abgang   €                0,00   

 

§ 2 

Deckungsfähigkeit 
 

(1) Die Deckungsfähigkeit wird gem. § 10 GHO festgesetzt. Einsparungen einer 

Voranschlagsstelle dürfen zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses einer anderen 

Voranschlagstelle nur innerhalb der Posten lt. Abs. 2 herangezogen werden (echte 

Deckungsfähigkeit). 

 Ordentliche Ausgaben innerhalb der Ansätze lt. Abs. 3 dürfen bis zur Höhe der 

 erzielten Einnahmen geleistet werden (unechte Deckungsfähigkeit). 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

 den Voranschlag 2015 mit nachstehender Verordnung  

 sowie den mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2015-2019 beschließen. 
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(2) Nachstehend angeführte Posten unterliegen der echten Deckungsfähigkeit lt. § 10 

Abs. GHO und sind gegenseitig deckungsfähig: 

 

Posten 0200,0420,0430,4000 

Posten 4000-4010 

Posten 4530-4559 

Posten 4560,4570,4590 

Posten 5000-5999 

Posten 4510,6000,6030 

Posten 6100,6110,6140,6160,6190,7201,7280,7290,7571 

Posten 6400-6429 

Posten 7000-7019 

Posten 8000-8080 

Posten 8100-8130 

Posten 8240-8259 

 

(3) Als unecht deckungsfähig lt. § 10 Abs. (3) GHO werden nachstehend angeführte 

Haushaltsansätze bestimmt: 

 

Ansatz 7700-7710 

 Ansatz 7101,8500,8510,8520,8170,8200,8280,8530,8531,8532,8533,8534, 

8535,8536,8537,8538 

 

§ 3 

Kassenkredit 

 

Zur Verstärkung des Kassenbestandes dürfen Kassenkredite mit einem Maximalbetrag 

von € 600.000,- aufgenommen werden. 

 

§ 4 

Wirksamkeitsbeginn 

 

Die Verordnung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen 
 

 
 

5. Stellenplan 2015 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 
Wie bereits im Vorjahr wurde auch heuer der Stellenplan gemäß den Bestimmungen des 

Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes (K-GMG) erstellt und sowohl an das 

Gemeindeservicezentrum als auch an die Gemeindeabteilung übermittelt.  
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Anmerkung

PNr. Name BA VWD-

Gruppe

DKl. VWD-

Gruppe

DKL. Entl.-

Gr.

Modell-

stelle

SW G-Kl. G.-Stufe Datum 

nächst.

Vorr.

Höhe

Ausgl.-

Zulage 

(Monat)

PNr. FK 

(Leistungs-

Bewertung)

Zentralamt

6 Ferdinand Bevc 100% B VII B VII F-ID4 60

9 Michaela Kurnig 100% B VI B VI KW AK-SSB4 42

5 Franz Schmacher 100% C V C V KW AK-SSB1 33

1 Martina Voler 100% C V C V KU-KBER2B 42

42 Sabine Sporn 100% d IV d III AK-RSB2A 27

76 Eva Kuchar 100% C V C III KU-KB2A 33

277 Emilie Paulitsch 75% p5 III p5 TH-RP2 18

Standesamt

7 Helga Drescher 100% C V C V KW AK-SSB3 39

Wirtschaftshof

4 Josef Pasterk 100% B VI C V KW AK-SSB4 42

46 Valentin Smrtnik 100% p3 III p3 TH-HFK2 30

22 Helmut Omelko 50% p2 III p5 TH-AT1 33

29 Günther Oraze 100% p4 III p4 TH-HFK2 30

Kläranlage

16 Anton Durnik 100% p2 III p2 TH-AT1 33

Kindergarten

10 Josefine Petschnig 100% k k EP-PL2 45

14 Dora Kerner 100% k k EP-PFK2 39

347 Verena Podrecnik 100% k k EP-PFK2 39

17 Christine Malle 100% p3 III p3 EP-PK2 27

315 Johanna Pototschnig 75% p3 III p5 EP-PK2 27

328 Pavlic Andrea 100% EP-PK2 27

13 Jaqueline Zupanz 56,25% p3 III p3 TH-HFK2 30

1004 Isolde Brumnik 68,25% p5 III p5 TH-RP2 18

Schülerhort

348 Renate Hassanein 75% k k EP-PL1 42

345 Eva Sima 50% k EP-PFK2 39

Volksschule

103 Theresia Podbregar 75% p5 III p5 TH-RP2 18

33 Karoline Rozman 75% p5 III p5 TH-RP2 18

Saisonarbeiter

Saisonarb. 1 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 2 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 3 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 4 p5 III p5 TH-HK2B 21

Aktive Bedienstete K-GMG

für das Jahr 2015

Stellenplan der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Stellenplan nach K-GBG Stellenplan nach K-GMG

Beamte VertragsbedienstetePLAN Plan

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Änderungen. 

 

Der Entwurf des Stellenplanes wurde vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 

3 mit Schreiben vom 11.12.2014 und vom Gemeindeservicezentrum am 10.12.2014 

genehmigt.  

 

 

 

Verordnung 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach betreffend den Stellenplan 

für das Jahr 2015. Der Stellenplan 2015 wird gemäß den Bestimmungen des § 2 des 

Gemeindebedienstetengesetzes 1992 (K-GBG) in der derzeit geltenden Fassung sowie 

des Gemeindemitarbeiterinnengesetzes (K-GMG) wie folgt festgestellt: 
 

 

 
 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Stellenplan mit nachstehender Verordnung beschließen: 
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Anmerkung

PNr. Name BA VWD-

Gruppe

DKl. VWD-

Gruppe

DKL. Entl.-

Gr.

Modell-

stelle

SW G-Kl. G.-Stufe Datum 

nächst.

Vorr.

Höhe

Ausgl.-

Zulage 

(Monat)

PNr. FK 

(Leistungs-

Bewertung)

Zentralamt

6 Ferdinand Bevc 100% B VII B VII F-ID4 60

9 Michaela Kurnig 100% B VI B VI KW AK-SSB4 42

5 Franz Schmacher 100% C V C V KW AK-SSB1 33

1 Martina Voler 100% C V C V KU-KBER2B 42

42 Sabine Sporn 100% d IV d III AK-RSB2A 27

76 Eva Kuchar 100% C V C III KU-KB2A 33

277 Emilie Paulitsch 75% p5 III p5 TH-RP2 18

Standesamt

7 Helga Drescher 100% C V C V KW AK-SSB3 39

Wirtschaftshof

4 Josef Pasterk 100% B VI C V KW AK-SSB4 42

46 Valentin Smrtnik 100% p3 III p3 TH-HFK2 30

22 Helmut Omelko 50% p2 III p5 TH-AT1 33

29 Günther Oraze 100% p4 III p4 TH-HFK2 30

Kläranlage

16 Anton Durnik 100% p2 III p2 TH-AT1 33

Kindergarten

10 Josefine Petschnig 100% k k EP-PL2 45

14 Dora Kerner 100% k k EP-PFK2 39

347 Verena Podrecnik 100% k k EP-PFK2 39

17 Christine Malle 100% p3 III p3 EP-PK2 27

315 Johanna Pototschnig 75% p3 III p5 EP-PK2 27

328 Pavlic Andrea 100% EP-PK2 27

13 Jaqueline Zupanz 56,25% p3 III p3 TH-HFK2 30

1004 Isolde Brumnik 68,25% p5 III p5 TH-RP2 18

Schülerhort

348 Renate Hassanein 75% k k EP-PL1 42

345 Eva Sima 50% k EP-PFK2 39

Volksschule

103 Theresia Podbregar 75% p5 III p5 TH-RP2 18

33 Karoline Rozman 75% p5 III p5 TH-RP2 18

Saisonarbeiter

Saisonarb. 1 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 2 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 3 p5 III p5 TH-HK2B 21

Saisonarb. 4 p5 III p5 TH-HK2B 21

Aktive Bedienstete K-GMG

für das Jahr 2015

Stellenplan der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Stellenplan nach K-GBG Stellenplan nach K-GMG

Beamte VertragsbedienstetePLAN Plan

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen 

 

 
 

 

6. Mitteilung Strukturkosten – „Volksschule“ gemäß § 102 Abs. 2 K-AGO 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Vom Amt der Kärntner Landesregierung wurde uns ein Schreiben betreffend der Höhe 

der Strukturkosten der Volksschulen der Kärntner Gemeinde übermittelt. Dem Schreiben 

wunschgemäß entsprechend, wird dem Gemeinderat gemäß § 102 Abs. 3 der K-AGO das 

Schreiben zur Kenntnis gebracht. 

 



14 

Protokoll der Gemeinderatssitzung  v. 19.12.2014    Zahl: 1971-0/2014 
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Einstimmig wird dieser Bericht zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

7. Kundmachung Gebühren laut Indexanpassung 
Berichterstatter: Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc 

 

Die Abfallbeseitigungsgebühren, die Abwasserbeseitigungsgebühren, die 

Wasserbezugsgebühren, die Hortbeiträge wurden in den Jahren 2006 bis 2009 sowie die 

Kindergartenbeiträge im Jahr 2011 neu geregelt und dem Verbraucherpreisindex 

unterworfen. Dabei wurde auch beschlossen, dass die jährlich neu zu berechnenden 

Gebühren nach den Gemeindevorschriften kundzumachen sind. Diese Kundmachung 

erfolgt im Wege über die Amtstafel sowie über die E-Governmentschnittstelle in der 

Gemeindeverwaltungshomepage und wird hiermit den Mitgliedern des Gemeinderates 

zur Kenntnis gebracht. Die Kundmachung wurde mit der Einladung zur gegenständlichen 

Sitzung jedem Gemeinderat übermittelt.   
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Kundmachung 
 

Gemäß § 1 Abs. 8 der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006, Zl.: 2591-

0/2006,  wird kundgemacht  (Indexanpassung): 

 

Die Bereitstellungsgebühren nach Abs. 4 der Verordnung betragen ab 01.01.2015 wie 

folgt: 

a) im Abholbereich pro Behälter und Jahr: 

 

 60 l  Sack EURO  42,28 

                            120 l Tonne EURO  84,57 

 240 l  Tonne EURO  169,18 

 1100 l Tonne EURO 775,81 

 2500 l Tonne EURO  1.761,86 

 

b) im Sonderbereich pro Behälter und Jahr für: 

 

 60 l Sack EURO 42,28 

 120 l Tonne EURO 84,57 

 240 l Tonne EURO 169,18 

 

Die Entsorgungsgebühren nach Abs. 5 der Verordnung betragen ab 01.01.2015 wie folgt:  

 

c) im Abholbereich pro Entleerung: 

 

je  60 l Sack EURO 2,79 

je    120 l Tonne EURO 4,22 

je 240 l Tonne EURO 7,26 

je 1100 l Tonne EURO 32,98 

je 2500 l Tonne EURO 68,64 

 

 

 

d) im Sonderbereich pro Entleerung für: 

 

 60 l  Sack EURO 1,38 

120 l Tonne EURO 2,12 

Die Abfallgebühr für die Entsorgung der biogenen Abfälle nach Abs. 6 beträgt ab 

01.01.2015 wie folgt:   

 

je  120 l Behälter und Entleerung EURO 6,59 

je 240 l Behälter und Entleerung EURO 18,27 
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Kundmachung 
 

Gemäß § 3 Abs. d der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006, Zl.: 2591-

0/2006,  wird kundgemacht  (Indexanpassung): 
 

 

Die Abwasserbeseitigungsgebühren nach § 3 Abs. a lit. 2 betragen ab 01.01.2015 € 3,81. 

 

Die Gebühren für die Fäkalannahme nach § 3 Abs. b betragen ab 01.01.2015:  

 

o Für eigenen Fäkalschlamm  mit einer Trockensubstanz bis zu einem Prozent für 

eine Menge bis zu 10 m³ pro Jahr € 11,42 und ab dem  

11 m³  € 4,41. 

 

o Für einen Fäkalschlamm mit einer Trockensubstanz von mehr als einem Prozent € 

17,55. 

 

o Für einen biologischen Fäkalschlamm aus einer biologischen Kleinkläranlage € 

13,20. 

 

Die Gebühr für chemische Proben der Abwasseremissionswerte für Kleinkläranlagen 

nach § 3 Abs. c beträgt ab 01.01.2015  € 85,38. 
 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung des Gemeinderates vom 07.07.2009, Zl.: 1422-

0/2009,  wird kundgemacht  (Indexanpassung): 
 

 

Die Wasserbezugsgebühr nach § 3 Abs. 1 beträgt ab 01.01.2015 € 0,98 pro Kubikmeter 

(inkl. 10% MwSt.) 

 

Die Gebühr für das periodische Wechseln und Eichen der Wasserzähler beträgt ab 

01.01.2015  € 12,93.  

 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung des Gemeinderates vom 07.07.2009, Zl.: 1422-

0/2009, wird kundgemacht (Indexanpassung):  

 

Die Wasserbereitstellungsgebühr beträgt nach § 3 Abs. 1 ab 01.01.2015 € 39,11 je 

Bewertungseinheit. 
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Kundmachung 
 

 

Gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung des Gemeinderates vom 21.12.2011, Zl.: 2276-

0/2011, wird kundgemacht (Indexanpassung): 

 

Der Elternbeitrag für die Kindergruppe beträgt nach § 4 lit.a ab 01.01.2015 

 

für Ganztagsbesucher 

      mit Mittagessen  €  130,07  

     

für Halbtagsbesucher  

ohne Mittagessen  €   94,86 

 

Der Elternbeitrag beträgt nach § 4 lit.b für die altersübergreifende Kindergruppe (vom 1. 

bis zum vollendeten 3. Lebensjahr) ab 01.01.2015 

 

für Ganztagsbesucher 

      mit Mittagessen  €  195,61 

       

für Halbtagsbesucher  

ohne Mittagessen  €  148,18 

 
 

Kundmachung 
 

Gemäß § 3 Abs. 7 der Verordnung des Gemeinderates vom 20.12.2007, Zl.: 3176-0/07, 

wird kundgemacht (Indexanpassung): 

 

Der Monatsbeitrag für den Hort beträgt nach § 3. Abs. 5 ab 01.01.2015  € 47,48 und zwar 

zehnmal pro Schuljahr.  
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen  
 

 
 

8. Kassenprüfung vom 27.11.2014  
Berichterstatter: GR Franz Kummer 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 27.11.2014 die 

Gemeindekasse auf ihre Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Gesetzmäßigkeit überprüft und es ergaben sich bei dieser Überprüfung keinerlei 

Beanstandungen. Der Prüfungszeitraum war vom 01.10. bis 27.11.2014. 

 

Neben der Gebarungsprüfung wurden diesmal auch die Abgabenrückstände der 

Gemeindebürger überprüft.  
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Der Kontrollausschuss kam zum Ergebnis, dass von Seiten der Gemeinde alle 

Maßnahmen ergriffen wurden, um die Rückstände so gering als möglich zu halten. 

Jedoch wurde festgehalten, dass sich die Zahlungsmoral leider verschlechtert hat.  

 
 

 

Einstimmig wird dieser Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

9. Verordnung; Übernahme von Grundflächen in das öffentliche Gut – KG Bad 

Vellach 
Berichterstatter

in 
: Vizbgm

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Im Zuge der Grundstücksteilung der Parzelle Nr. 515/1 und .41, beide  KG 76203 Bad 

Vellach, der Diakonie Waiern, Martin Luther Straße 12, 9560 Feldkirchen,  wurde laut 

Vermessungsurkunde der Launoy und Santer Ziviltechniker GmbH. für 

Vermessungswesen,  9141 Eberndorf,  Kirchplatz 3, das Trennstück 2 im Ausmaß von 18 

m² und das Trennstück 4 im Ausmaß von 8 m²  der Parzelle Nr. 515/1, sowie das 

Trennstück 3 im Ausmaß von 1 m²  der Parzelle Nr. .41, beide KG Bad Vellach, der 

Parzelle Nr. 1184/1, KG Bad Vellach -  öffentliches Gut der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach, zugeschlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 19.12.2014, Zahl: 

1971-0/2014, über die Übernahme von Grundstücksteilen in das öffentliche Gut der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach.   

 

Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6 lit. a) des Kärntner Straßengesetzes, K-

StrG., LGBl.Nr. 72/1991 idgF. wird verordnet: 

 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis nehmen. 

Antrag:  

 

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen:  
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§  1 

Übernahme in das öffentliche Gut 

 

Die in der Vermessungsurkunde der Launoy – Santer Ziviltechniker – GmbH. für 

Vermessungswesen, Kirchplatz 3, 9141 Eberndorf,  vom 2.7.2007,  GZ K0957/07,  für 

die Übernahme in das öffentliche Gut der KG 76203 Bad Vellach bestimmten 

Trennstücke, werden von der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, wie in der genannten 

Vermessungsurkunde dargestellt, in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach EZ 181,  KG 76203 Bad Vellach, übernommen.  

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages, an dem sie an der Amtstafel der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach angeschlagen wurde, in Kraft.  

 
      

       Der Bürgermeister/župan: 

 

 

       Franz Josef Smrtnik 

 

 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen 

 

 
 

10. Rechberg;  Verordnung  „Zonenbeschränkung 30“ 
Berichterstatter

in 
: Vizbgm

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Mit Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 

7.7.2009 wurde für den Ortsbereich der Rechberger und Unterorter Gemeindestraße eine 

30 km/h Verkehrsbeschränkung verordnet. 

Nunmehr hat sich herausgestellt, dass Teile der Ortschaft Rechberg/Rebrca von dieser 

Geschwindigkeitsbeschränkung ausgenommen waren. Dies trifft sowohl auf die Zufahrt 

zu den Gemeindewohnhäusern Nr. 44 – 46 als auch die Zufahrt zum Gemeindewohnhaus 

Nr. 34 zu.  In Absprache mit der Polizeidirektion Bad Eisenkappel soll nunmehr für den 

gesamten Ort Rechberg/Rebrca eine Zonenbeschränkung von 30 km/h verordnet werden.  
 

 

 

 

 

 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen. 
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V E R O R D N U N G 

 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 19.12.2014, Zahl: 1971-

0/2014 mit der für den Ort Rechberg/Rebrca und der Unterorter Gemeindestraße eine 

dauernde Verkehrsbeschränkung verordnet wird. 

 

Gemäß §§ 20 Abs. 2, 44 und 94 d der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159, zuletzt 

geändert durch BGBl. 518/1994, wird verordnet: 
 

§ 1 

Für den gesamten Ort Rechberg/Rebrca  beginnend bei der Ortstafel Rechberg/Rebrca  Süd 

bis zur Ortstafel Rechberg/Rebrca Nord sowie 170 m vor der Ortstafel Rechberg/Rebrca 

West wird eine „Zonenbeschränkung von 30 km/h“ verfügt.  

Für den öffentlichen Weg Parzelle Nr. 685, KG Rechberg, beginnend 50 m vor dem Objekt 

Unterort/Podkraj Nr. 14 (Skias) und für den öffentlichen Weg Parzelle Nr. 680/1, KG 

Rechberg, bis 50 m vor dem Objekt Unterort/Podkraj  Nr. 22 (Herf), sowie für den 

öffentlichen Weg Parzelle Nr. 681, KG Rechberg, 50 m vor dem Objekt Unterort/Podkraj  

Nr. 13 (Hussar) bis zur Einbindung in die öffentliche Wegparzelle Nr. 680/1, KG Rechberg, 

wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung vom 30 km verordnet.  

 

§  2 

Der Beginn und das Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in den unter § 1 genannten 

Bereichen ist durch Anbringung von Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 lit. a) Z. 10a sowie 

11a und § 52 lit. a Z 10b sowie 11b kundzumachen.  

 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Anbringung  

der Verkehrszeichen in Kraft und wird durch deren Entfernung wieder rechtsunwirksam. 

Die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach von 7.7.2009, 

Zahl: 1244-0/2009, tritt mit Wirksamkeit dieser Verordnung außer Kraft.  

 

§  4 

Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen im Sinne der 

Strafbestimmungen des § 99 der StVO 1960 idgF. geahndet.  

 

 

       Der Bürgermeister/župan: 

       Franz Josef Smrntik  

 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen 
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Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde vom GR. Hans Georg Lopar nachstehender 

Antrag gem. § 41 K-AGO eingebracht: 
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Dieser Antrag fällt in die Zuständigkeit des Gemeindevorstandes. Da in der 

laufenden Gemeinderatsperiode keine Gemeinderatsitzung stattfindet wird 

einstimmig der Beschluss gefasst, diesen Antrag dem Gemeindevorstand zu 

zuweisen und nach der gegenständlichen Sitzung gleich zu behandeln.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


